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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum   

Gemeinderat öffentlich 25.05.2020 Kenntnisnahme    

 

 

Weiterer Erlass von Gebühren und Entgelten infolge der Corona-Pandemie - 

Bekanntgabe einer Eilentscheidung 

 

I.  Information 

Seit dem 17. März 2020 sind öffentliche Einrichtungen geschlossen. Daher musste am 24. März 

2020 nach Absprache mit Vertretern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppie-

rungen eine Eilentscheidung in Bezug auf den Teilerlass von Gebühren und Entgelten in verschie-

denen Bereichen getroffen werden (Corona Verfügung 2020/02 vom 24.03.2020).  

 

Nachdem die Einrichtungen weiterhin geschlossen bleiben, wurde nach Rücksprache mit dem 

erweiterten Ältestenrat auch für den Monat Mai ein Teilerlass von Gebühren und Entgelten als 

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters umgesetzt. 

 

Die Begründung und die Umsetzung sind in der Anlage 1 festgehalten.  

 

Hiermit wird der Gemeinderat gemäß § 43 Absatz 4 Satz 2 der Gemeindeordnung über diese Eil-

entscheidung informiert. 

 

 

 

Appel 

 

 

 

Anlage - Eilentscheidung Corona-Verfügung 2020_03 
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